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3. Instanz

Datum -

Auf die Berufung des KlÃ¤gers wird der Gerichtsbescheid des
Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 1. Juni 2017 und der Bescheid der
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Beklagten vom 14. April 2014 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids
vom 22.Â Mai 2014 aufgehoben. Die Beklagte wird verpflichtet, Ã¼ber den
Antrag des KlÃ¤gers auf GewÃ¤hrung eines GrÃ¼ndungszuschusses
erneut unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts zu
entscheiden. 

Â 

Die Beklagte trÃ¤gt die auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers.

Â 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Â 

Tatbestand

Â 

Die Beteiligten streiten um die GewÃ¤hrung eines GrÃ¼ndungszuschusses fÃ¼r die
Zeit ab dem 1. April 2014.

Â 

Der 1978 geborene, verheiratete KlÃ¤ger â�� Vater zweier Kinder â�� verfÃ¼gt
Ã¼ber eine abgeschlossene Ausbildung als Industriemechaniker mit Fachabitur in
der Fachrichtung Betriebstechnik, einen Abschluss zum Technischen Fachwirt, seit
2008 Ã¼ber einen Meistertitel im Metallbauerhandwerk sowie diverse weitere
Qualifikationen (SchweiÂÃ�erpass u.Ã¤.). Er war von 2004 bis 2010 in
verschiedenen Unternehmen als SchweiÃ�er/Vorarbeiter/stellvertretender
Schichtmeister, Werkstattmeister/Lehrausbilder, Technischer Leiter sowie vom 1.
Mai 2011 bis zum 31. Mai 2013 in Vollzeit als
Instandsetzungstechniker/stellvertretender Schichtmeister bei der F GmbH
beschÃ¤ftigt. Vom 1. Juni 2013 bis zum 28. Februar 2014 arbeitete erÂ â�� von
vornherein befristet â�� als Instandhaltungsmechaniker einer Transfergesellschaft.
Vom 13. November 2013 bis zum 18. MÃ¤rz 2014 war er arbeitsunfÃ¤hig erkrankt
und bezog seit dem 25. Dezember 2013 Krankengeld.

Â 

Bereits zum 6. Mai 2013 hatte der KlÃ¤ger eine selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit als
Metallbauer im Nebenerwerb beim Gewerbeamt angemeldet und in die
Handwerksrolle eintragen lassen; nach eigenen Angaben Ã¼bte er diese â��eher
freiberufliche AushilfstÃ¤tigkeitâ�� im Bereich Bau/Dachdeckung 14 Stunden
wÃ¶chentlich bei einem monatlichen Einkommen von 164 â�¬ aus. 
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Â 

Im Vermittlungs-, Beratungs- und Informationssystem (Verbis) der Beklagten
wurden durch deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fÃ¼r die Zeit vom 26. Juni bis
28. Oktober 2013 sieben erfolglose Bewerbungen des KlÃ¤gers im Bereich
Metallbau registriert. 

Â 

Am 7. MÃ¤rz 2014 meldete sich der KlÃ¤ger mit Wirkung zum 19. MÃ¤rz 2014
arbeitslos, beantragte Arbeitslosengeld und gab in diesem Zusammenhang an, er
sei seit dem 19. MÃ¤rz 2014 wieder gesund und werde alle MÃ¶glichkeiten nutzen,
seine BeschÃ¤ftigungslosigkeit zu beenden; zeitliche EinschrÃ¤nkungen
bestÃ¼nden insoweit nicht. Daraufhin bewilligte ihm die Beklagte Arbeitslosengeld
ab dem 19. MÃ¤rz 2014 fÃ¼r 360 Kalendertage in HÃ¶he eines tÃ¤glichen
Leistungsbetrages von 37,59 â�¬ (Bescheid vom 18. MÃ¤rz 2014). Mit Wirkung zum
1. April 2014 hob die Beklagte diese Bewilligung wieder auf, nachdem der KlÃ¤ger
unter dem 3. April 2014 die am 1. April 2014 erfolgte Aufnahme einer
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit im Umfang von mehr als 15 Stunden wÃ¶chentlich
angezeigt hatte (Bescheid vom 3. April 2014).

Â 

Bereits am 25. MÃ¤rz 2014 hatte der KlÃ¤ger einen GrÃ¼ndungszuschuss
beantragt und hierbei u.a. angegeben, er werde am 1. April 2014 eine ca. 40
Wochenstunden umfassende hauptberufliche selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit als
Metallbauer aufnehmen und daneben keine weiteren BeschÃ¤ftigungen ausÃ¼ben.
Der GrÃ¼ndungszuschuss sei fÃ¼r die finanzielle Absicherung seiner Familie
(Kredite fÃ¼r Eigenheim, Versicherungen, Kita- und HortgebÃ¼hren) sehr wichtig,
aber auch um ein solides Fundament fÃ¼r seine SelbstÃ¤ndigkeit aufzubauen.
ZusÃ¤tzlich sei mit der Aufnahme der selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit die
Kinderbetreuung aufgrund der freien Zeiteinteilung abgesichert, da seine Frau als
medizinisch-technische Assistentin im Drei-Schicht-System tÃ¤tig sei. BeigefÃ¼gt
bzw. nachgereicht wurden folgende Unterlagen:

â�¢ die Stellungnahme der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) als fachkundiger
Stelle nach Â§ 93 Abs. 2 Nr. 2 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III), unterzeichnet
am 31.Â MÃ¤rz 2014,

â�¢ die Gewerbe-Ummeldung vom 1. April 2014, wonach â�� ohne Ã�nderungen im
Ã�brigen â�� der bisherige Neben- zum Haupterwerb werde,

â�¢ eine Vereinbarung mit der IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg vom
1.Â Juli 2013 â��Ã¼ber die Inanspruchnahme von Betreuung- und
Beratungsleistungen gemÃ¤Ã� der Richtlinie des MASF zur FÃ¶rderung der
qualifizierenden Beratung von GrÃ¼ndungswilligen in der
VorgrÃ¼ndungsphaseâ��, welche unter anderem vorsah, dass der KlÃ¤ger an
â��einer ,Pflichtberatungâ�� vor der GrÃ¼ndung bei der zustÃ¤ndigen
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Kammer/zustÃ¤ndigen Stelleâ�� teilnahm,

â�¢ ein vom KlÃ¤ger erstellter Businessplan, wegen dessen Einzelheiten auf Bl. 31
ff. der Verwaltungsakte verwiesen wird.

Â 

In einem behÃ¶rden-internen Vermerk zu einem GesprÃ¤ch mit dem KlÃ¤ger am
25.Â MÃ¤rz 2014 hielt eine Mitarbeiterin der Beklagten (Frau W) fest, dass

â�¢ er eine Beratung zum GrÃ¼ndungszuschuss wÃ¼nsche,

â�¢ er sich â��definitivâ�� zum 1. April 2014 selbststÃ¤ndig machen wolle und der
â��Alternative einer sozialversicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung derzeit eher
kritisch gegenÃ¼berâ�� stehe,

â�¢ der sogenannte Vermittlungsvorrang vor Bewilligung der FÃ¶rderleistung zu
prÃ¼fen sei,

â�¢ aus heutiger Sicht der regionale Arbeitsmarkt ausreichend zumutbare
Stellenangebote ergebe und eine kurzfristige ungefÃ¶rderte Integration in den
Arbeitsmarkt â��absolutâ�� mÃ¶glich erscheine.

Â 

Mit Bescheid vom 14. April 2014 lehnte die Beklagte den Antrag des KlÃ¤gers auf
einen GrÃ¼ndungszuschuss ab, weil seine Eingliederung in den Arbeitsmarkt in
absehbarer Zeit mÃ¶glich sei bzw. gewesen wÃ¤re. Bei Betrachtung des fÃ¼r ihn zu
berÃ¼cksichtigenden Arbeitsmarktes werde deutlich, dass zahlreiche
Stellenangebote in seinem erlernten oder zuletzt ausgeÃ¼bten Beruf vorlÃ¤gen
(â��Quelle: JobbÃ¶rse der Arbeitsagenturâ��). Hierzu zÃ¤hlten zum Beispiel
Stellenangebote der Firmen Metall- und Balkonanbau HJ, H Metallbau S, Chemie-
und Tankanlagen R, h Service GmbH L, M B. Auch wenn eine Arbeitsaufnahme
bisher nicht habe realisiert werden kÃ¶nnen, sei davon auszugehen, dass der
Arbeitsmarkt immer wieder passende Stellen bereithalte. Insofern sei ein Wechsel in
die SelbststÃ¤ndigkeit aus arbeitsmarktlicher Sicht nicht notwendig.

Â 

Den Widerspruch des KlÃ¤gers wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom
22.Â Mai 2014 zurÃ¼ck und fÃ¼hrte zur BegrÃ¼ndung u.a. aus, dass bei der
Ermessensentscheidung der Vermittlungsvorrang und die eigene
LeistungsfÃ¤higkeit zu prÃ¼fen seien. FÃ¼r Metallbauermeister â�� hierauf
richteten sich die VermittlungsbemÃ¼hungen in erster Linie â�� seien zum
Zeitpunkt der Entscheidung Ã¼ber den Antrag in der Agentur fÃ¼r Arbeit ca. 10 zu
besetzende Arbeitsstellen gemeldet gewesen. DarÃ¼ber hinaus lÃ¤gen noch in
grÃ¶Ã�erer Zahl Stellenangebote im erlernten Beruf oder den zuletzt ausgeÃ¼bten
TÃ¤tigkeiten vor. Da der KlÃ¤ger seine seit Mai 2013 nebenberuflich ausgeÃ¼bte
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TÃ¤tigkeit nunmehr hauptberuflich fortfÃ¼hre, sei seine SelbststÃ¤ndigkeit bereits
auf dem Markt eingefÃ¼hrt, sodass die Ã¼blicherweise bei einer
ExistenzgrÃ¼ndung anfallenden erheblichen Investitionen nicht mehr erforderlich
seien. Aus den Antragsunterlagen gehe hervor, dass der KlÃ¤ger aus seiner
selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit einen Betrag von 1.525.- â�¬ monatlich erzielen werde.
Der GrÃ¼ndungszuschuss hÃ¤tte etwa 1.427.- â�¬ betragen. Daher kÃ¶nne der
KlÃ¤ger den Lebensunterhalt und die soziale Sicherung in der Zeit nach der
ExistenzgrÃ¼ndung selbst sicherstellen. Im Ã�brigen habe der KlÃ¤ger die
Aufnahme der hauptberuflichen selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit bereits lange vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit angestrebt: er habe bereits im Oktober 2012 an einem
ExistenzgrÃ¼nderseminar teilgenommen und im Juli 2013 eine Vereinbarung Ã¼ber
die Inanspruchnahme von Betreuung- und Beratungsleistungen abgeschlossen.

Â 

Im Klageverfahren hat der KlÃ¤ger vorgebracht: nach diversen erfolglosen
BemÃ¼hungen, eine Einstellung zu finden, habe ihm Frau W die Aufnahme einer
selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit und in diesem Zusammenhang auch die Beantragung
eines GrÃ¼ndungszuschusses empfohlen. Wegen der Schichtarbeit seiner Ehefrau
sei die Versorgung der beiden im Haushalt lebenden Kinder (drei und sieben Jahre
alt) bei einer AngestelltentÃ¤tigkeit nicht zu realisieren. Als Mitarbeiter der
Transfergesellschaft sei er zwar auch mit 40 Stunden wÃ¶chentlich angestellt
gewesen. TatsÃ¤chlich sei er jedoch vom 1. Juli bis 24. Dezember 2013 zu Hause
gewesen und habe in dieser Zeit zahlreiche Bewerbungen als Metallbauer,
Schichtleiter bzw. Werkstattmeister unternommen, jedoch immer wieder feststellen
mÃ¼ssen, dass die von ihm verlangten Arbeitszeiten nicht mit den von ihm zu
erbringenden Betreuungszeiten fÃ¼r seine Kinder Ã¼bereinstimmten. Zahlreiche
Bewerbungen seien auch ablehnend beschieden worden. WÃ¤hrend seiner
ZugehÃ¶rigkeit zur Transfergesellschaft habe er Zeit gehabt, seine
SelbststÃ¤ndigkeit vorzubereiten. Seine Absicht, SchweiÃ�erlehrgÃ¤nge zu belegen
und die SchweiÃ�erpÃ¤sse zu machen, habe er wegen eines Unfalls und
anschlieÃ�ender lÃ¤ngerer Krankheit nicht umsetzen kÃ¶nnen. Zu dieser Zeit sei er
jedoch noch â��zweigleisigâ�� gefahren: entweder wÃ¼rde es ihm gelingen, eine
gute Anstellung zu bekommen, oder er wÃ¼rde sich selbststÃ¤ndig machen. Dass
sich eine passende Anstellung nicht finden wÃ¼rde und demzufolge alles auf eine
SelbststÃ¤ndigkeit hinausliefe, sei ihm letztlich zu Beginn des Jahres 2014 klar
gewesen. Nach Oktober 2013 habe er sich allerdings nicht mehr schriftlich, sondern
nur noch ein paar Mal telefonisch bei irgendwelchen Firmen beworben. Zwischen
dem 19. und 31. MÃ¤rz 2014 habe er keine Bewerbungen fÃ¼r eine
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung mehr unternommen. Ab dem 19. MÃ¤rz
2014 habe fÃ¼r ihn festgestanden, dass er sich selbststÃ¤ndig machen wÃ¼rde.
HÃ¤tte er jedoch ein passendes Angebot fÃ¼r eine versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung erhalten, hÃ¤tte er dies angenommen.

Â 

Mit Gerichtsbescheid vom 1. Juni 2017 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen
und dies wie folgt begrÃ¼ndet: das Gericht habe nicht in seiner vollen
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Ã�berzeugung festzustellen vermocht, dass der KlÃ¤ger durch die Aufnahme seiner
selbststÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit seine Arbeitslosigkeit beendet habe. Vielmehr gehe es
davon aus, dass der KlÃ¤ger am 1. April 2014 nicht verfÃ¼gbar gewesen sei. Der
KlÃ¤ger habe bestÃ¤tigt, dass er sich nach Oktober 2013 bereits nicht mehr
schriftlich fÃ¼r eine abhÃ¤ngige BeschÃ¤ftigung beworben habe und es bereits am
19. MÃ¤rz 2014 (dem ersten Tag des Bezugs von Arbeitslosengeld) festgestanden
habe, dass er sich selbststÃ¤ndig machen wÃ¼rde. Mit dieser Aussage stehe in
Ã�bereinstimmung, dass er am 25. MÃ¤rz 2014 dem zustÃ¤ndigen Arbeitsvermittler
mitgeteilt habe, er werde sich definitiv zum 1. April 2014 selbststÃ¤ndig machen. Es
drÃ¤nge sich somit der Eindruck auf, dass der KlÃ¤ger nach seiner
Gesundschreibung zu keinem Zeitpunkt mehr der Vermittlung in eine
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung durch die Beklagte zur VerfÃ¼gung
gestanden und seine Arbeitslosmeldung allein bezweckt habe, formal die
Voraussetzung fÃ¼r die Bewilligung von Arbeitslosengeld und die abschlieÃ�ende
GewÃ¤hrung eines GrÃ¼ndungszuschusses zu schaffen. Selbst wenn zu seinen
Gunsten unterstellt werde, er habe mit der Aufnahme seiner selbststÃ¤ndigen
TÃ¤tigkeit die Arbeitslosigkeit beendet, erweise sich die angefochtene Entscheidung
der Beklagten als rechtmÃ¤Ã�ig.

Â 

Gegen diesen ihm am 8. Juni 2017 zugestellten Gerichtsbescheid richtet sich die
Berufung des KlÃ¤gers vom 7. Juli 2017, zu der BegrÃ¼ndung er vortrÃ¤gt: die
Annahme fehlender VerfÃ¼gbarkeit habe das Sozialgericht im Wesentlichen auf
seine im ErÃ¶rterungstermin vom 19. April 2016 erfolgte Vernehmung gestÃ¼tzt.
Wie sich bereits aus dem Inhalt der Niederschrift ergebe, sei diese
â��Veranstaltungâ�� durch erhebliche Spannungen gekennzeichnet gewesen. Dies
habe ursÃ¤chlich an der VerhandlungsfÃ¼hrung der erkennenden Richterin
gelegen, welche sich ganz offensichtlich bereits im Vorfeld der Verhandlung zum
Ziel gesetzt habe, seine Aussagen mit den Entscheidungen der Kammer zum
GrÃ¼ndungszuschuss und insbesondere mit der Entscheidung des
Landessozialgerichts (LSG) Berlin-Brandenburg vom 28. Mai 2014 (Az.: L 18 AL
236/13) in Ã�bereinstimmung zu bringen. Daher sei die ganze Verhandlung im Stile
einer â�� prozessual unzulÃ¤ssigen â�� Suggestivbefragung abgelaufen.
BegrÃ¼ndete EinwÃ¤nde seines seinerzeitigen ProzessbevollmÃ¤chtigten seien
entweder ignoriert oder zum Teil unrichtig wiedergegeben worden.

Seine BeschÃ¤ftigung bei der F GmbH mit einem Vier-Schicht-System habe mit der
Arbeitszeit seiner Ehefrau â�� sie arbeite in einem 45 km vom Wohnort entfernten
Krankenhaus â�� in Einklang gebracht werden kÃ¶nnen, solange das Krankenhaus
sich flexibel gezeigt habe. Als seine Ehefrau jedoch wieder im dortigen Drei-Schicht-
System habe arbeiten und auÃ�erdem die oft unregelmÃ¤Ã�igen zusÃ¤tzlichen
EinsÃ¤tze habe bewÃ¤ltigen mÃ¼ssen, sei er, immer noch bei der F GmbH, in die
Normalschicht (7 bis 16 Uhr) gewechselt. Dies habe sich jedoch fÃ¼r die Familie
sehr stressreich ausgewirkt; auf Dauer sei der Familienfrieden gefÃ¤hrdet gewesen.
Er rÃ¤ume ein, dass er bei der Arbeitslosmeldung eigentlich hÃ¤tte klarstellen
mÃ¼ssen, dass damals eine Normalschicht, d.h. eine 8-stÃ¼ndige Arbeitszeit ab 7
Uhr, und eine nicht allzu groÃ�e Entfernung vom Wohnort passend gewesen wÃ¤re.
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Anders als von der ersten Instanz â��ermitteltâ��, habe fÃ¼r ihn keinesfalls
zwingend festgestanden, sich â��definitiv zum 01.04.2014 selbststÃ¤ndig
machenâ�� zu wollen. Seine regelmÃ¤Ã�igen BemÃ¼hungen um eine
ausbildungsadÃ¤quate BeschÃ¤ftigung im AngestelltenverhÃ¤ltnis habe seit
Oktober 2012 Ã¼ber einen Zeitraum von mehr als einem Jahr keinerlei FrÃ¼chte
getragen. Aus diesem Grund habe er seit dem 7. Mai 2013 eine selbstÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit als Metallbauer im Nebenerwerb, quasi als zweites Standbein, betrieben.
Die begonnene selbststÃ¤ndige TÃ¤tigkeit im Nebenerwerb sei also â�� anders als
im Gerichtsbescheid dargestellt â�� nicht der Einstieg in die von langer Hand
geplante vollumfÃ¤ngliche SelbstÃ¤ndigkeit gewesen. 

Der Gerichtsbescheid lasse auch unbeachtet, dass er â�� der KlÃ¤ger â�� wegen
seiner unfallbedingten Krankschreibung vom 13. November 2013 bis zum
18.Â MÃ¤rz 2014 aus gesundheitlichen GrÃ¼nden gar nicht zur tatsÃ¤chlichen
Wahrnehmung eines Stellenangebots in der Lage gewesen wÃ¤re.

Vermittlungsangebote habe die Beklagte weder in seinem GesprÃ¤ch mit Frau W
am 25. MÃ¤rz 2014 noch zu einem andern Zeitpunkt gemacht. 

Dass er sich nach anderthalb Jahren erfolgloser Suche nach einer
ausbildungsadÃ¤quaten versicherungspflichtigen TÃ¤tigkeit ab dem 19. MÃ¤rz 2014
auf die scheinbar einzige Alternative der SelbstÃ¤ndigkeit konzentriert habe,
kÃ¶nne ihm nicht zum Nachteil gereichen. FÃ¼r den Fall einer
ausbildungsadÃ¤quaten BeschÃ¤ftigung im AngestelltenverhÃ¤ltnis, auch bei einem
entsprechenden Angebot von Frau W im GesprÃ¤ch am 25. MÃ¤rz 2014, hÃ¤tte er
diese konkrete MÃ¶glichkeit wahrgenommen.

Es sei fraglich, ob die Beklagte ihr Ermessen rechtmÃ¤Ã�ig ausgeÃ¼bt habe. Ein
wesentlicher zu seinen Gunsten in die AbwÃ¤gung einzustellender Gesichtspunkt
liege im Verhalten der Arbeitsvermittlerin W, die ihn im unmittelbaren Vorfeld der
Beantragung des GrÃ¼ndungszuschusses nahezu vollstÃ¤ndig auf die
SelbststÃ¤ndigkeit orientiert und dabei die GewÃ¤hrung als unproblematisch
dargestellt habe. DarÃ¼ber hinaus habe die Beklagte in beiden Bescheiden
lediglich formelhaft die angeblich positive Arbeitsmarktsituation beschrieben,
welche in krassem Widerspruch zu seinen Erfahrungen angesichts der erfolglosen
BewerbungsbemÃ¼hungen Ã¼ber anderthalb Jahre gestanden habe. Beide
Bescheide benennten keine konkrete Arbeitsstelle, die seinem Qualifikationsprofil
entspreche. Im Ausgangsbescheid bleibe offen, ob es sich bei den benannten
â��Stellenangebotenâ�� um HilfsarbeitertÃ¤tigkeiten, Facharbeiterstellen, Meister-
oder SchichtleiterarbeitsplÃ¤tze oder mÃ¶glicherweise um IngenieurstÃ¤tigkeiten
gehandelt habe. Wie ihm aus anderen ZusammenhÃ¤ngen bekannt sei, habe das
konkret benannte Unternehmen H Metallbau aus S im selben Zeitraum dringend
ein/e Buchhalter/in benÃ¶tigt; ob es sich dabei um eine der vermeintlich fÃ¼r ihn
geeigneten Arbeitsstellen gehandelt habe, sei den AusfÃ¼hrungen der Beklagten
nicht zu entnehmen. Soweit sich laut Widerspruchsbescheid â��die
VermittlungsbemÃ¼hungen der Agentur fÃ¼r Arbeit beim WiderspruchsfÃ¼hrer in
erster Linie auf eine BeschÃ¤ftigung als Metallbaumeister gerichtet habenâ�� solle,
bleibe die Art der VermittlungsbemÃ¼hungen ebenso unklar wie die konkrete
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Ausgestaltung der ca. 10 zu besetzenden Arbeitsstellen. Es wÃ¼rden weder die
Unternehmen selbst, noch die jeweilige BetriebsstÃ¤tte oder gar die Ã¶rtliche Lage
der Arbeitsstellen genannt. Ob die Beklagte mit der â�� offenbar bewusst unklar
gehaltenen â�� Bezeichnung â��in der Agenturâ�� den Bereich der Dienststelle
Beeskow, den der Agentur fÃ¼r Arbeit Frankfurt/Oder oder den der gesamten
Beklagten meine, werde nicht erkennbar. 

Wenn die Beklagte meine, bei der Firma D hÃ¤tte er zu den vom ihm bevorzugten
Arbeitszeiten tÃ¤tig werden kÃ¶nnen, sei darauf hinzuweisen, dass er dort â�� bei
bundesweitem Einsatz â�� unterhalb des Mindestlohnes hÃ¤tte arbeiten sollen. In
seiner Zeit bei der Transfergesellschaft habe er sich zum Beispiel beim TÃ�V oder
auch bei einer Stelle in LÃ¼bbenau beworben. Der TÃ�V wÃ¤re nicht in Frage
gekommen, weil er bundesweit hÃ¤tte tÃ¤tig werden sollen; die TÃ¤tigkeit in
LÃ¼bbenau wÃ¤re eine Drei-Schicht-TÃ¤tigkeit als Schichtmeister gewesen. Was
die Ablehnungen wegen seiner etwas eingeschrÃ¤nkt mÃ¶glichen Arbeitszeit durch
mehrere Arbeitgeber wÃ¤hrend seiner TÃ¤tigkeit bei der Transfergesellschaft a,
rÃ¤ume er ein, dass die Ablehnungen der Arbeitgeber letztlich doch auch darauf
beruhten, dass er nicht zu den Arbeitszeiten, die sich diese Arbeitgeber vorgestellt
hatten, hÃ¤tte arbeiten kÃ¶nnen. Die Arbeitgeber hÃ¤tten ihn aber eigentlich gerne
genommen.

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt,

Â 

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Frankfurt (Oder) vom 1. Juni 2017 und den
Bescheid der Beklagten vom 14. April 2014 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 22. Mai 2014 aufzuheben und die Beklagte zu
verpflichten, Ã¼ber seinen Antrag auf GewÃ¤hrung eines GrÃ¼ndungszuschusses
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden.

Â 

Die Beklagte beantragt,

Â 

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen. 

Â 

Sie hÃ¤lt die angefochtene Entscheidung fÃ¼r zutreffend und trÃ¤gt ergÃ¤nzend
vor: der KlÃ¤ger habe widersprÃ¼chliche Angaben zu seiner objektiven
VerfÃ¼gbarkeit auf dem Arbeitsmarkt gemacht. In seinem Antrag auf
Arbeitslosengeld vom MÃ¤rz 2014 habe er sich dem Arbeitsmarkt ohne zeitliche
EinschrÃ¤nkungen zur VerfÃ¼gung gestellt. Eine BeschÃ¤ftigung des KlÃ¤gers,
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welche die von ihm geschilderten erforderlichen Kinderbetreuungszeiten abdecke,
dÃ¼rfte jedoch nicht den Ã¼blichen Bedingungen des Arbeitsmarktes fÃ¼r
Metallbau entsprechen. Eine belastbare negative Vermittlungsprognose lasse sich in
der Regel ohnehin erst treffen, wenn bereits eine gewisse Zeit lang vergebliche
VermittlungsbemÃ¼hungen der Beklagten stattgefunden hÃ¤tten, was einen
Vermittlungszeitraum von mehreren Monaten bedeute. Eine mÃ¼ndliche Zusage,
einen GrÃ¼ndungszuschuss zu gewÃ¤hren, sei zu keiner Zeit erfolgt, wie sich aus
dem Beratungsvermerk (Verbis) vom 25. MÃ¤rz 2014 ergebe. Die seinerzeit
vorhandenen Stellenangebote habe sie â�� die Beklagte â�� ausreichend
dokumentiert. Der Bestand an offenen Stellen mÃ¼sse im Ã�brigen lediglich die
Aussicht zu lassen, dass es sich aus ihrer Perspektive lohne, in eine ernsthafte
VermittlungstÃ¤tigkeit einzutreten. Dazu mÃ¼ssten einschlÃ¤gige offene Stellen
vorhanden sein, individuelle Passgenauigkeit und eine Bewertung der individuellen
Chancen fÃ¼r jede einzelne Stelle seien dagegen nicht notwendig. Nach dem vom
KlÃ¤ger vorgelegten Businessplan belaufe sich der erwartete Gewinn fÃ¼r das
Rumpfwirtschaftsjahr 2014 auf 13.725.- â�¬ (somit ca. 1.525.- â�¬ monatlich).
Dieser prognostisch zur VerfÃ¼gung stehende Betrag sei ausreichend gewesen, um
den Lebensunterhalt des KlÃ¤gers und seine soziale Sicherung in der Zeit nach der
ExistenzgrÃ¼ndung sicherzustellen.

Â 

Durch Beschluss vom 3. Juli 2020 hat der Senat nach AnhÃ¶rung der Beteiligten die
Berufung dem Berichterstatter Ã¼bertragen, damit dieser zusammen mit den
ehrenamtlichen Richtern entscheide (Â§ 153 Abs. 5 Sozialgerichtsgesetz â�� SGG).

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten wird auf den Ã¼brigen Inhalt der Gerichtsakten und der beigezogenen
Verwaltungsakte der Beklagten, die dem Senat vorgelegen hat, Bezug genommen.

Â 

Â 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Â 

Die Berufung ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hÃ¤tte die Klage
nicht abweisen dÃ¼rfen. Denn die angefochtenen Bescheide sind rechtswidrig; die
Beklagte ist zur Neubescheidung des KlÃ¤gers verpflichtet.
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Â 

1. Die Rechtsgrundlage fÃ¼r AnsprÃ¼che auf einen GrÃ¼ndungszuschuss findet
sich in Â§Â 93 SGB III:

Â 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die durch Aufnahme einer
selbstÃ¤ndigen, hauptberuflichen TÃ¤tigkeit die Arbeitslosigkeit beenden, kÃ¶nnen
zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur sozialen Sicherung in der Zeit nach der
ExistenzgrÃ¼ndung einen GrÃ¼ndungszuschuss erhalten.

Â 

(2) Ein GrÃ¼ndungszuschuss kann geleistet werden, wenn die Arbeitnehmerin oder
der Arbeitnehmer 

1. bis zur Aufnahme der selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld hat, dessen Dauer bei Aufnahme der selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit
noch mindestens 150 Tage betrÃ¤gt und nicht allein auf Â§ 147 Absatz 3 beruht,

2. der Agentur fÃ¼r Arbeit die TragfÃ¤higkeit der ExistenzgrÃ¼ndung nachweist
und

3. ihre oder seine Kenntnisse und FÃ¤higkeiten zur AusÃ¼bung der selbstÃ¤ndigen
TÃ¤tigkeit darlegt.

Zum Nachweis der TragfÃ¤higkeit der ExistenzgrÃ¼ndung ist der Agentur fÃ¼r
Arbeit die Stellungnahme einer fachkundigen Stelle vorzulegen; fachkundige Stellen
sind insbesondere die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern,
berufsstÃ¤ndische Kammern, FachverbÃ¤nde und Kreditinstitute. 

Â 

Danach steht die Entscheidung Ã¼ber die GewÃ¤hrung eines
GrÃ¼ndungszuschusses im Ermessen der Beklagten, wenn die tatbestandlichen
Voraussetzungen erfÃ¼llt sind.

Â 

2. Letzteres ist hier der Fall. 

Â 

a. Der KlÃ¤ger â�� dies war zwischen den Beteiligten zu Recht nie umstritten â��,
war bis zur Aufnahme seiner selbstÃ¤ndigen hauptberuflichen TÃ¤tigkeit am 1. April
2014 Arbeitnehmer und hatte zu diesem Zeitpunkt noch einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld fÃ¼r (weit mehr als) 150 Tage. Er hatte der Beklagten die
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TragfÃ¤higkeit seiner ExistenzgrÃ¼ndung durch die Stellungnahme der
Handwerkskammer Frankfurt (Oder) als fachkundiger Stelle i.S.v. Â§ 93 Abs. 2 Satz
2 SGB III nachgewiesen und seine Kenntnisse und FÃ¤higkeit zur AusÃ¼bung der
geplanten selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit als Metallbauer â�� in Ã�bereinstimmung mit
den Vorstellungen des Gesetzgebers (Beschlussempfehlung und Bericht des
Ausschusses fÃ¼r Arbeit und Soziales zum Entwurf eines Gesetzes zur
Fortentwicklung der Grundsicherung fÃ¼r Arbeitsuchende, Bundestags-Drs.
16/1696, 31) â�� durch eine Ã�bersicht Ã¼ber seinen beruflichen Werdegang und
die im Tatbestand aufgefÃ¼hrten Nachweise fÃ¼r seine beruflichen Qualifikationen
und Erfahrungen dargelegt.

Â 

b. Der KlÃ¤ger hat durch die Aufnahme seiner selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit zum 1.
April 2014 seine Arbeitslosigkeit beendet. 

Â 

aa. Wie der Begriff der Arbeitslosigkeit in Â§ 93 Abs. 1 SGB III auszulegen ist, ist in
der Rechtsprechung noch nicht abschlieÃ�end geklÃ¤rt. WÃ¤hrend in der
Rechtsprechung der Landessozialgerichte vielfach vertreten wird, der Begriff der
Arbeitslosigkeit sei umfassend i.S.v. Â§ 138 SGB III zu verstehen, mithin mÃ¼ssten
sÃ¤mtliche dort genannten Merkmale an mindestens einem Tag vorgelegen haben
(vgl. hierzu mit umfangreichen Nachweisen Bayerisches LSG, Urteil vom 22. MÃ¤rz
2018 â�� L 9 AL 135/14 â�� und LSG Hamburg, Urteil vom 29. Juni 2016 â�� L 2 AL
27/16Â â��, jeweils juris), geht das BSG nach Sinn und Zweck des
GrÃ¼ndungszuschusses als FÃ¶rderinstrument davon aus, zur â��Beendigung von
â��Arbeitslosigkeitâ�� iS des Â§Â 57 Abs 1 SGB III [mÃ¼sse] grundsÃ¤tzlich
BeschÃ¤ftigungslosigkeit beendet worden seinâ�� mÃ¼sse (BSG, Urteil vom 05. Mai
2010Â â�� B 11 AL 11/09 RÂ â��, juris ; ebenso Bienert infoalso 2014, 207 ff.
m.w.N.). FÃ¼r diese Auffassung lieÃ�e sich zum einen ins Feld fÃ¼hren, dass
derselbe Begriff innerhalb eines Gesetzes oder auch speziell innerhalb des SGB III
kontextabhÃ¤ngig unterschiedliche Bedeutungsgehalte haben kann, wie es etwa
fÃ¼r den (einerseits versicherungs-, andererseits leistungsrechtlichen) Begriff der
BeschÃ¤ftigung im ArbeitsfÃ¶rderungsrecht seit langem anerkannt (BSG, Urteil vom
12.Â September 2019 â�� B 11 AL 20/18 R â��, juris; Wehrhahn, in:
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB III, 2.A., Â§ 24 SGB III (Stand: 28.08.2020), Rn. 12
m.w.N.), aber auch fÃ¼r andere Begriffe hÃ¶chstrichterlich entschieden worden ist
(BVerwG, Urteil vom 17.Â Dezember 2015 â�� 5 C 9/15Â â��, juris, fÃ¼r den
Leistungsbegriff nach Â§ 111 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch â�� SGB X).
Zum anderen wurden die Tatbestandsmerkmale der Arbeitslosigkeit nach Â§Â 138
SGBÂ III bereits im Zusammenhang mit dem gemÃ¤Ã� Â§ 93 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1
SGBÂ III erforderlichen (Rest-)Anspruchs auf Arbeitslosengeld bejaht (in diesem
Sinne Kuhnke, in: Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB III, 2.A., Â§ 93 (Stand: 15.01.2019),
Rn. 36, der jedoch zu Unrecht von einer Bindungswirkung des Arbeitslosengeld
bewilligenden Verwaltungsakts auch bezÃ¼glich der einzelnen
Anspruchsvoraussetzungen auszugehen scheint; hierzu Bienert, a.a.O.), sodass
allenfalls nach Wirksamwerden des Bewilligungsbescheids eingetretene
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VerÃ¤nderungen eine neuerliche PrÃ¼fung der Arbeitslosigkeit i.S.v. Â§ 138 SGB III
geboten erscheinen lassen. SchlieÃ�lich soll es â�� wie bereits dargelegt â�� nach
einhelliger Auffassung im Zusammenhang mit der PrÃ¼fung von Â§ 93 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 SGB III genÃ¼gen, wenn die Voraussetzungen fÃ¼r einen Anspruch auf
Arbeitslosengeld an einem einzigen Tag vorgelegen haben. Es erscheint aber als
recht unrealistisch, fÃ¼r gerade einen Tag etwa ausreichende EigenbemÃ¼hungen
i.S.v. Â§ 138 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 4 SGB III festzustellen (vgl. Bienert a.a.O.).

Â 

bb. Dieser Meinungsstreit kann im vorliegenden Fall indes dahinstehen, weil der
KlÃ¤ger alle Merkmale der Arbeitslosigkeit i.S.v. Â§ 138 SGB III erfÃ¼llt. Er war
beschÃ¤ftigungslos und hat sich bereits seit seinem Wechsel in die
Transfergesellschaft regelmÃ¤Ã�ig um konkrete Arbeitsstellen bemÃ¼ht, wie etwa
die Verbis-Vermerke der Beklagten vom 26. Juni, 20. August, 28. August, 18.
September und 6. November 2013 belegen. Dass er sich â�� so seine glaubhaften
Angaben â�� nach Beginn der unfallbedingten ArbeitsunfÃ¤higkeit auf telefonische
Bewerbungen beschrÃ¤nkt hat, ist angesichts seines damaligen
Gesundheitszustands nicht zu beanstanden. DarÃ¼ber hinaus war der KlÃ¤ger â��
entgegen der Rechtsauffassung der Beklagten â�� auch verfÃ¼gbar. Zu diesem
Ergebnis gelangt der Senat aufgrund einer WÃ¼rdigung aller im vorliegenden Fall
zu berÃ¼cksichtigenden UmstÃ¤nde.

Â 

(1) Der Hinweis des KlÃ¤gers im Widerspruchs- und Klageverfahren, angesichts des
Drei-Schicht-Systems seiner Ehefrau und der beiden zu versorgenden Kinder sei
eine Angestellten-TÃ¤tigkeit mit festen Arbeitszeiten kaum bzw. nicht zu realisieren,
steht seiner subjektiven VerfÃ¼gbarkeit nach den Feststellungen des Senats nicht
entgegen. Denn der KlÃ¤ger hat in der mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Senat
ausfÃ¼hrlich dargelegt, in welchem Umfang er durch die Betreuung seiner beiden
Kinder â�� die eigentlich nur an den Tagen erforderlich war, an denen seine Ehefrau
gerade morgens schichtbedingt arbeiten musste â�� in seinen
VermittlungsmÃ¶glichkeiten und damit seiner VerfÃ¼gbarkeit eingeschrÃ¤nkt war.
Danach war ihm jede BeschÃ¤ftigung ab 7 Uhr und mit einer tÃ¤glichen Arbeitszeit
von acht Stunden in nicht allzu groÃ�er Entfernung von seinem Wohnort mÃ¶glich.
Hieraus resultiert nach Auffassung des Senats nur keine relevante EinschrÃ¤nkung
der fÃ¼r eine Vermittlung des KlÃ¤gers in Frage kommenden ArbeitsplÃ¤tze. Dass
diese in ausreichender Zahl vorhanden waren, belegen auch die freien Stellen, auf
die die Beklagte den Einwand des Vermittlungsvorrangs gestÃ¼tzt hat; sie
stammen ganz Ã¼berwiegend aus demselben oder einem angrenzenden
Postleitzahlenbezirk. 

Â 

(2) Der KlÃ¤ger war trotz seiner Absicht, zum 1. April 2014 eine selbstÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit aufzunehmen, auch in der Zeit zwischen dem 19. und 31. MÃ¤rz 2014
grundsÃ¤tzlich bereit, sich in eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung
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vermitteln zu lassen. Hierbei darf im Hinblick auf die EinschÃ¤tzung der
Arbeitsvermittlerin W anlÃ¤sslich ihres GesprÃ¤chs mit dem KlÃ¤ger am 25. MÃ¤rz
2014, er wolle sich â��definitivâ�� zum 1. April 2014 selbstÃ¤ndig machen, nicht
auÃ�er Acht gelassen werden, dass es sich insoweit um eine subjektive
EinschÃ¤tzung einer Mitarbeiterin der Beklagten handelt. Dass der KlÃ¤ger insoweit
die MÃ¶glichkeit gehabt hÃ¤tte, dieser EinschÃ¤tzung zu widersprechen oder ihr
seine Sicht der Dinge gegenÃ¼ber zu stellen, ist den Verbis-Vermerken der
Beklagten nicht zu entnehmen. Solche subjektiven EinschÃ¤tzungen kÃ¶nnen daher
allenfalls dann der gerichtlichen BeweiswÃ¼rdigung zugrunde gelegt werden, wenn
die KlÃ¤gerseite ihnen nicht widerspricht. Im vorliegenden Fall hat der KlÃ¤ger der
EinschÃ¤tzung seiner Arbeitsvermittlerin schon im Klageverfahren und erneut in der
mÃ¼ndlichen Verhandlung vor dem Senat entgegen gehalten, dass er auch nach
dem 19. MÃ¤rz 2014 bereit gewesen wÃ¤re, eine seiner Qualifikation
entsprechende BeschÃ¤ftigung aufzunehmen. Damit hat er zugleich seine Aussage
relativiert, fÃ¼r ihn habe ab dem 19. MÃ¤rz 2014 festgestanden, dass er sich
selbstÃ¤ndig machen werde. 

Â 

Dass der KlÃ¤ger ab dem 19. MÃ¤rz 2014 â�� vor dem Hintergrund einer mehr als
einjÃ¤hrigen erfolglosen Suche nach einer BeschÃ¤ftigung auf seinem
Qualifikationsniveau â�� der Aufnahme einer selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit nÃ¤her
gestanden hat als der einer versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung, steht aus
Sicht des Senats angesichts von Sinn und Zweck des GrÃ¼ndungszuschusses als
Instrument der aktiven ArbeitsfÃ¶rderung einer Bewilligung dieser Leistung nicht
entgegen. Die Erwartung, wer im Zusammenhang mit der Aufnahme einer
hauptberuflichen selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit einen GrÃ¼ndungszuschuss beantragt,
mÃ¼sse mit demselben Engagement fÃ¼r die Vermittlung in eine
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung zur VerfÃ¼gung stehen, ist aus Sicht des
Senats lebensfremd. Sie berÃ¼cksichtigt nicht hinreichend, dass jede
ExistenzgrÃ¼ndung typischerweise (vgl. insoweit etwa die Empfehlungen des
Bundesministeriums fÃ¼r Wirtschaft und Energie unter
https://www.existenzgruender.de) eine grÃ¼ndliche Vorbereitungsphase erfordert
(zum eingeengten Zeitrahmen hierbei vgl. Bienert, a.a.O.), die neben der PrÃ¼fung
der eigenen GeschÃ¤ftsidee mit umfangreichen Beratungen und Planungen, der
Aneignung notwendiger Kenntnisse und FÃ¤higkeiten, dem Abschluss diverser
VertrÃ¤ge (Miet- oder PachtvertrÃ¤ge, DarlehensvertrÃ¤ge, KooperationsvertrÃ¤ge
mit GeschÃ¤ftspartnern u.Ã¤.) sowie ggf. dem Einholen behÃ¶rdlicher
Genehmigungen verbunden ist. Jede ExistenzgrÃ¼ndung bedingt â�� gerade auch
wegen der mit ihr regelmÃ¤Ã�ig verbundenen nicht unerheblichen finanziellen und
persÃ¶nlichen Risiken â�� daher eine gewisse Fokussierung auf dieses Vorhaben,
die andere MÃ¶glichkeiten der kÃ¼nftigen beruflichen Entwicklung, etwa die
Aufnahme einer versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung, regelmÃ¤Ã�ig in den
Hintergrund treten lÃ¤sst. Aus Sicht des Senats muss es fÃ¼r die Zwecke des
GrÃ¼ndungszuschusses daher genÃ¼gen, wenn ein Antragsteller â�� wie der
KlÃ¤ger â�� â��zweigleisig fÃ¤hrtâ�� und sich der Aufnahme einer
versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung nicht grundsÃ¤tzlich verschlieÃ�t.

                            13 / 20



 

Â 

3. Von dem infolgedessen der Beklagten eingerÃ¤umten Ermessen hat sie in einer
Weise Gebrauch gemacht, die einer rechtlichen Ã�berprÃ¼fung nicht standhÃ¤lt.

Â 

a. Ist ein LeistungstrÃ¤ger ermÃ¤chtigt, bei der Entscheidung Ã¼ber
Sozialleistungen nach seinem Ermessen zu handeln, hat er sein Ermessen gemÃ¤Ã�
Â§ 39 Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) entsprechend dem Zweck
der ErmÃ¤chtigung auszuÃ¼ben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens
einzuhalten. Ermessensfehlerhaft ist das Handeln der BehÃ¶rde unter anderem
dann, wenn sie von unzutreffenden, in Wahrheit nicht gegebenen, unvollstÃ¤ndigen
oder falsch gedeuteten tatsÃ¤chlichen oder rechtlichen Voraussetzungen ausgeht,
Gesichtspunkte tatsÃ¤chlicher oder rechtlicher Art berÃ¼cksichtigt, die rechtlich
nicht relevant sind, oder umgekehrt wesentliche Gesichtspunkte auÃ�er Acht
lÃ¤sst, die zu berÃ¼cksichtigen wÃ¤ren (zusammenfassend Just, in: Hauck/Noftz,
SGB I, Â§ 39 Rn. 15; Beckâ��scher OnlineKommentar Sozialrecht/Gutzler, Stand: 1.
MÃ¤rz 2020, SGB I Â§ 39 Rn. 7; jeweils m.w.N.).

Â 

Das EinrÃ¤umen von Ermessen â�� zu dem es im Wege der Ã�nderung von Â§ 57
SGB III alter Fassung durch das Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen
am Arbeitsmarkt vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I 2854) gekommen war â��
geschah vor dem Hintergrund, durch eine vollstÃ¤ndige Umwandlung des
GrÃ¼ndungszuschusses in eine Ermessensleistung auf der Ebene der
Arbeitsagenturen eine hÃ¶here FlexibilitÃ¤t bei der FÃ¶rderung von GrÃ¼ndungen
entstehen zu lassen (vgl. Gesetzentwurf der Bundesregierung zu vorgenanntem
Gesetz, BT-Drucksache 17/6277, S. 86). Ob im Einzelfall ein GrÃ¼ndungszuschuss
gewÃ¤hrt wird, sollte kÃ¼nftig im Ermessen des Vermittlers liegen. Jenseits der
Beurteilung der TragfÃ¤higkeit des GeschÃ¤ftskonzepts sollte durch den Vermittler
die persÃ¶nliche Eignung der GrÃ¼nderin oder des GrÃ¼nders eingeschÃ¤tzt
werden (a.a.O.). DarÃ¼ber hinaus dÃ¼rfen die Arbeitsagenturen zwar nach
ermessenslenkenden Richtlinien verfahren, sie mÃ¼ssen hierin nicht erfasste
besondere UmstÃ¤nde des Einzelfalles jedoch prÃ¼fen und in die Entscheidung
erkennbar einbeziehen (vgl. LSG Hamburg, Urteil vom 23. September 2015 â�� L 2
AL 20/14 â��; zum Ã�berbrÃ¼ckungsgeld BSG, Urteil vom 11. November 1993 â�� 
7 RAr 52/93 â��; jeweils juris).

Â 

Diesen Anforderungen wird die Ermessensentscheidung der Beklagten in den
angefochtenen Bescheiden nicht gerecht, weil sich die gebotene umfassende
AbwÃ¤gung aller im Fall des KlÃ¤gers zu berÃ¼cksichtigenden
Ermessensgesichtspunkte als defizitÃ¤r erweist: die Aspekte
â��Vermittlungsvorrangâ�� (hierzu b.) und â��EigenleistungsfÃ¤higkeitâ�� (hierzu
c.) wurden unzureichend gewÃ¼rdigt, ein weiteres BegrÃ¼ndungelement blieb
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unklar (hierzu d.). Sollte der im Widerspruchsbescheid enthaltene Satz â��Nach
dem Orientierungsrahmen der Agentur fÃ¼r Arbeit Frankfurt (Oder) zum
GrÃ¼ndungszuschuss sind bei der Ermessensentscheidung der Vermittlungsvorrang
und die EigenleistungsfÃ¤higkeit zu prÃ¼fenâ�� dahin zu verstehen sein, dass sich
die ErmessensausÃ¼bung auf diese beiden Aspekte reduziert, wÃ¤re sie schon
allein deshalb rechtswidrig.

Â 

b. GrundsÃ¤tzlich ist es zulÃ¤ssig, im Rahmen der ErmessensausÃ¼bung nach Â§
93 SGBÂ III einen gegebenenfalls bestehenden Vermittlungsvorrang (Â§ 4 SGB III)
zu beachten (Senat, Urteil vom 6. Oktober 2015 â�� L 14 AL 3/15 â��; LSG Berlin-
BrandenÂburg, Urteil vom 28. Mai 2014 â�� L 18 AL 236/13 â��; LSG Hamburg,
a.a.O; Bayerisches LSG, a.a.O.; jeweils juris; Kuhnke, a.a.O., Rn. 65 ff.). GemÃ¤Ã� Â§
4 Abs. 1 SGB III hat die Vermittlung in Ausbildung und Arbeit Vorrang vor den
Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei Arbeitslosigkeit. Dieser
Vermittlungsvorrang gilt auch im VerhÃ¤ltnis zu den sonstigen Leistungen der
aktiven ArbeitsfÃ¶rderung, es sei denn, die Leistung ist fÃ¼r eine dauerhafte
Eingliederung erforderlich (Â§ 4 Abs. 2 Satz 1 SGBÂ III). Entscheidend hierbei ist, ob
eine mÃ¶glichst nachhaltige Integration innerhalb des Zeitraums, fÃ¼r den der
ExistenzgrÃ¼nder noch Arbeitslosengeld beziehen kÃ¶nnte, realistisch ist (Kuhnke,
Rn. 65). Wenn die Vermittlung in Arbeit im konkreten Fall mÃ¶glich und zumutbar
ist und bei AbwÃ¤gung aller Aspekte Vorrang hat, begegnet es auch keinen
Bedenken, im Rahmen der ErmessensabwÃ¤gung auf den Vermittlungsvorrang als
entscheidungserhebliches AbwÃ¤gungskriterium abzustellen. 

Der Vermittlungsvorrang ist allerdings lediglich als einer von gegebenenfalls
mehreren Ermessensgesichtspunkten im Rahmen einer GesamtabwÃ¤gung zu
beurteilen (Bayerisches LSG, a.a.O.). Da Â§ 4 Abs. 2 Satz 1 SGB III den Vorrang der
Vermittlung nicht absolut statuiert, sondern ihn unter einen umgekehrten
Erforderlichkeitsvorbehalt stellt (â��es sei denn, die Leistung [sc. der aktiven
ArbeitsfÃ¶rderung] ist fÃ¼r eine dauerhafte Eingliederung erforderlichâ��), hat die
Beklagte eine Einzelfallbetrachtung unter Einbeziehung der in der Person des
Arbeitsuchenden liegenden UmstÃ¤nde, der bisherigen VermittlungsbemÃ¼hungen
sowie weiterer UmstÃ¤nde des Einzelfalles anzustellen, deren Prognoserelevanz
sich im konkreten Fall aufdrÃ¤ngt (LSG Hamburg, a.a.O,; LSG Mecklenburg-
Vorpommern, Urteil vom 9. April 2019 â�� L 2 AL 5/15 â��, juris; Kuhnke a.a.O.).

Â 

aa. Die Beklagte hat im vorliegenden Fall nicht hinreichend dargelegt, ob und in
welcher Weise sie im Rahmen einer auf den KlÃ¤ger bezogenen
Einzelfallbetrachtung dessen Aussichten auf eine Eingliederung unter
BerÃ¼cksichtigung der in seiner Person liegenden Besonderheiten geprÃ¼ft hat.
Dies wÃ¤re vorliegend notwendig gewesen, spÃ¤testens nachdem der KlÃ¤ger in
seiner WiderspruchsbegrÃ¼ndung darauf hingewiesen hat, dass zum einen seine
Eingliederung trotz intensiver EigenbemÃ¼hungen und UnterstÃ¼tzung bei der
Vermittlung durch die Beklagte seit Oktober 2013 nicht gelungen sei â��
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VermittlungsbemÃ¼hungen Ã¼ber mehrere Monate hinweg haben also entgegen
der Ansicht der Beklagten durchaus stattgefunden â�� und zum anderen Frau W ihn
â��auf eine SelbstÃ¤ndigkeit orientiertâ�� und ihm geraten habe, sich selbstÃ¤ndig
zu machen und einen GrÃ¼ndungszuschuss zu beantragen. Beide Aspekte finden in
den angefochtenen Bescheiden keine bzw. nur unzureichende ErwÃ¤hnung. 

Â 

Der Hinweis im Bescheid vom 14. April 2014, in den bisherigen
BeratungsgesprÃ¤chen mit dem KlÃ¤ger seien dessen Chancen zur dauerhaften
Eingliederung auf dem Arbeitsmarkt mit ihm besprochen und geprÃ¼ft worden,
genÃ¼gt nicht. Die Beklagte hÃ¤tte vielmehr das konkrete Ergebnis dieser
PrÃ¼fung und seine WÃ¼rdigung zum Gegenstand der ErmessensausÃ¼bung
machen mÃ¼ssen. Zwar rÃ¤umt die Beklagte ein, dass â��eine Arbeitsaufnahme
bisher nicht realisiert werden konnteâ��. Aufgrund welcher konkreten Tatsachen sie
meint, es sei gleichwohl â��davon auszugehen, dass der Arbeitsmarkt immer
wieder passende Stellen bereithÃ¤ltâ��, ist beiden Bescheiden nicht zu entnehmen.
Solche Tatsachen sind schon deshalb zu fordern, weil die Beklagte den Hinweis auf
kÃ¼nftige, ihr derzeit unbekannte Stellen jedem Antrag auf einen
GrÃ¼ndungszuschuss entgegen halten kÃ¶nnte, was die Inhaltsleere dieses
Hinweises belegt.

Â 

Auf den klÃ¤gerischen Einwand, er sei von Frau WÃ¼stenberg â��auf eine
SelbstÃ¤ndigkeit orientiertâ�� worden, gehen die von anderen Mitarbeiter/innen der
Beklagten (Frau E, Herr/Frau M) erlassenen Bescheide in keiner Weise ein. Ferner
hat die Beklagte auÃ�er Acht gelassen, dass den Verbis-Vermerken eine
engmaschige, oft mehrere Kontakte innerhalb eines Kalendermonats umfassende
Betreuung des KlÃ¤gers Ã¼ber einen Zeitraum von mehreren Monaten â�� auch
wÃ¤hrend der ArbeitsunfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers â�� zu entnehmen ist, in denen
dieser glaubhaft und nachvollziehbar intensiv nach einer abhÃ¤ngigen
BeschÃ¤ftigung gesucht hat. 

Â 

bb. Abgesehen davon lassen auch die von der Beklagten dokumentierten
Stellenangebote, welche aus ihrer Sicht fÃ¼r den KlÃ¤ger in Frage gekommen
wÃ¤ren, nicht den Schluss zu, es sei zeitnah eine nachhaltige Integration des
KlÃ¤gers in eine versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung zu erwarten gewesen. 

In welchem Umfang auf offene Stellen hinzuweisen und in welchem Umfang dies zu
dokumentieren ist, hÃ¤ngt von der im Einzelfall gegebenen Situation ab. Wenn
feststellbar ist, dass seitens der Antragstellerin oder des Antragstellers ersichtlich
keine ausreichenden BewerbungsaktivitÃ¤ten entfaltet werden, wird eine geringere
Anzahl dokumentierter offener Stellen ausreichen. Ob BewerbungsaktivitÃ¤ten
ausreichend sind, hÃ¤ngt von der Anzahl nachgewiesener oder glaubhaft erfolgter
Bewerbungen und davon ab, ob ggf. in Eingliederungsvereinbarungen statuierten
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diesbezÃ¼glichen Verpflichtungen nachgekommen wurde. Wenn â�� wie vorliegend
â�� glaubhaft ein Interesse des Antragstellers oder der Antragstellerin an einer
versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung feststeht, weil Ã¼ber einen
betrÃ¤chtlichen Zeitraum intensive BewerbungsbemÃ¼hungen entfaltet wurden,
sind â�� wenn der Vermittlungsvorrang entscheidungserhebliches Kriterium sein
soll â�� auch an die Dokumentation bestehender offener und auch in Frage
kommender Stellen deutlich hÃ¶here Anforderungen zu stellen (Senat, Urteil vom 7.
Mai 2018 â�� L 14 AL 111/18 â��, juris). 

Â 

(1) Dem genÃ¼gte die Dokumentation im Bescheid vom 14. April 2014 â�� der
Widerspruchsbescheid verweist pauschal auf diese Darstellung â�� in mehrfacher
Hinsicht nicht. Die Stellenangebote in diesem Bescheid beschrÃ¤nken sich zum
einen auf Firmennamen (welche teilweise auch den Ort des Firmensitzes
beinhalten), lassen aber nicht die konkrete gesuchte TÃ¤tigkeit erkennen, sodass
der KlÃ¤ger als Adressat des Bescheide nicht erkennen konnte, ob sich die
VermittlungsbemÃ¼hungen der Beklagten tatsÃ¤chlich â�� wie im
Widerspruchsbescheid behauptet â�� â��in erster Linieâ�� auf seine Qualifikation
als Metallbauermeister erstrecken. Der Bescheid vom 14. April 2014 enthÃ¤lt zu
den benannten Stellenangeboten aber auch keine Angaben zum voraussichtlichen
monatlichen Arbeitsentgelt, sodass der KlÃ¤ger nicht erkennen konnte, ob es sich
Ã¼berhaupt um versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigungen handelt. Nicht
versicherungspflichtig, sondern versicherungsfrei sind gemÃ¤Ã� Â§ 27 Abs. 2 Satz 1
SGB III i.V.m. Â§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Sozialgesetzbuch Viertes Buch BeschÃ¤ftigungen mit
einem regelmÃ¤Ã�igen monatlichen Arbeitsentgelt von nicht mehr als 450.- â�¬.

Â 

(2) Die Beklagte kann dem nicht entgegen halten, sie habe in den
VerwaltungsvorgÃ¤ngen (hier: Blatt 61 bis 70) insgesamt 53 Stellenangebote
dokumentiert. Der Senat hat bereits schwerwiegende Bedenken, fÃ¼r die PrÃ¼fung
pflichtgemÃ¤Ã�er ErmessensausÃ¼bung auf Tatsachen abzustellen, die sich nicht
in den jeweiligen Bescheiden (Verwaltungsakte i.S.v. Â§ 31 SGB X) finden. Hierauf
kommt es im vorliegenden Fall indes aus mehreren GrÃ¼nden nicht an. Denn zum
einen ist auch diesen 53 Stellenangeboten mangels Angaben zum regelmÃ¤Ã�igen
monatlichen Arbeitsentgelt nicht zu entnehmen, ob sie sich auf eine
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung beziehen. Die offensichtlich am 4. April
2014 erstellte Auflistung der Stellenangebote lÃ¤sst zum anderen nicht erkennen,
welche der Stellen bereits vor dem Beginn der selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit des
KlÃ¤gers, d.h. vor dem 1. April 2014, ausgeschrieben waren. Der Auflistung macht
ferner deutlich, dass zumindest zwei der im Bescheid vom 14. April 2014
beispielhaft aufgefÃ¼hrten Stellenangebote fÃ¼r den KlÃ¤ger ungeeignet waren:
bezÃ¼glich der von der Chemie- und Tankanlagen R GmbH angebotenen Stelle als
â��Industriemeister/in â�� allgemeinâ�� fehlt es an Nachweisen in den
VerwaltungsvorgÃ¤ngen der Beklagten, dass der KlÃ¤ger Ã¼ber diese Qualifikation,
die nach den allgemein zugÃ¤nglichen Angaben der Beklagten (https://berufenet.ar
beitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/suchergebnisse/kurzbeschreibung
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&dkz=14383&such=industriemeister) eine IndustriemeisterprÃ¼fung voraussetzt,
verfÃ¼gt; bezÃ¼glich der von der h Service GmbH L angebotenen Stelle als
â��Werkstattmeister/in (Werkstattleiter/in)â�� ist ein Bezug zur Metallbaubranche
nicht zu erkennen. AuÃ�erdem enthÃ¤lt die auf wenige Informationen je Stelle
beschrÃ¤nkte Auflistung der Beklagten etliche Stellenangebote, fÃ¼r die eine
Eignung des KlÃ¤gers nicht ersichtlich ist, etwa fÃ¼r TÃ¤tigkeiten als
â��Ausbilder/in â�� Hauswirtschaftâ��, â��Lehrkraft, Coach, Jobcoach,
Deutschlehrerâ��, â��Ausbilder/in fÃ¼r Kaufmann/frau im Gesundheitswesenâ��,
â��Ausbilder/in fÃ¼r Umschulungen im kaufmÃ¤nnischen Bereichâ�� oder
â��Ausbilder/in fÃ¼r Umschulungen Bereich Fachinformatiker/inâ��. Diese
Angebote kÃ¶nnten im Ã�brigen Zweifel wecken, ob die Beklagte anhand dieser
Auflistung ernsthaft die Eingliederungschancen des KlÃ¤gers prÃ¼fen wollte.

Â 

c. Auch den Gesichtspunkt der sog. EigenleistungsfÃ¤higkeit hat die Beklagte
ermessensfehlerhaft in ihre AbwÃ¤gung eingestellt.

Â 

aa. Ausgehend von Zweck des GrÃ¼ndungszuschusses, die Aufnahme einer
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit dadurch zu ermÃ¶glichen, dass der SelbstÃ¤ndige eine
Leistung zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur sozialen Sicherung in der Zeit
nach der ExistenzgrÃ¼ndung erhÃ¤lt (BSG, Urteil vom 1. Juni 2006 â�� B 7a AL
34/05 R â��, juris, zum Ã�berbrÃ¼ckungsgeld als VorgÃ¤nger des
GrÃ¼ndungszuschusses), ist der Gesichtspunkt der EigenleistungsfÃ¤higkeit
grundsÃ¤tzlich ermessensrelevant und fÃ¼r sich allein geeignet, die Ablehnung
eines GrÃ¼ndungszuschusses zu tragen (LSG Hamburg, a.a.O.; (Bayerisches LSG,
a.a.O.; jeweils m.w.N.). Auf die Argumente der Gegenansicht, wonach zumindest
vorhandenes VermÃ¶gen, ggf. auch Einkommen, das nicht aus der selbstÃ¤ndigen
TÃ¤tigkeit herrÃ¼hrt, im Rahmen der EigenleistungsfÃ¤higkeit nicht
berÃ¼cksichtigt werden darf (Bienert, info also 2015,Â 165; Kuhnke, a.a.O., Rn. 61
f.; jeweils m.w.N.), ist fÃ¼r den vorliegenden Fall nicht einzugehen, weil die
Beklagte nur auf die Einkommensprognose des KlÃ¤gers bezÃ¼glich seiner
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit abgestellt hat. 

Â 

bb. Allerdings hat die Beklagte die EigenleistungsfÃ¤higkeit anhand nicht
sachgerechter Tatsachen bejaht. Sie hÃ¤tte nicht (nur) einen Betrag von 1.525.-
â�¬ â�� ermittelt als das vom KlÃ¤ger fÃ¼r die fÃ¼r das Rumpfjahr (d.h. die
Monate April bis Dezember) 2014 prognostizierte Betriebsergebnis, dividiert durch
die Anzahl der Monate â�� zugrunde legen dÃ¼rfen (hierzu (1) bis (3)). Sie hÃ¤tte
aber auch nicht ohne weitere Sachverhaltsermittlungen â�� quasi â��ins Blaue
hineinâ�� â�� davon ausgehen dÃ¼rfen, dass wegen der vom KlÃ¤ger seit Mai
2013 ausgeÃ¼bten nebenberuflichen selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit er schon â��auf
dem Markt eingefÃ¼hrtâ�� sei und â��keine erheblichen Investitionen mehr
erforderlichâ�� seien.
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Â 

(1) Im Hinblick auf das vom KlÃ¤ger prognostizierte Einkommen hat die Beklagte
zum einen lediglich einen â�� als â��erzieltâ�� qualifizierten â�� monatlichen
Durchschnittswert ermittelt und dann argumentiert, dieser Wert sei hÃ¶her als der
der GrÃ¼ndungszuschuss. GrundsÃ¤tzlich darf die Beklagte die
betriebswirtschaftlichen Angaben in den vom Betroffenen eingereichten Unterlagen
als Material zur Beurteilung der EigenleistungsfÃ¤higkeit verwenden. Ein
Durchschnittswert ermÃ¶glicht indes keine hinreichend valide Beurteilung, ob der
Betroffene auf den GrÃ¼ndungszuschuss tatsÃ¤chlich nicht angewiesen ist.
Insofern wÃ¤re zunÃ¤chst begrÃ¼ndungsbedÃ¼rftig gewesen, warum die Beklagte
nicht nur auf die ersten sechs Monate der selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit, sondern einen
lÃ¤ngeren als den klÃ¤gerseits begehrten FÃ¶rderzeitraum abstellt (vgl. hierzu
auch Bayerisches LSG, a.a.O.).

Â 

(2) Zum anderen hat die Beklagte offen gelassen, welche inhaltliche Bedeutung sie
dem â��Betriebsergebnisâ�� im Businessplan des KlÃ¤gers beimisst. Anlass fÃ¼r
eine inhaltliche Bestimmung dieses betriebswirtschaftlichen Begriffs hÃ¤tte schon
deshalb bestanden, weil er vom Gesetzgeber in ganz unterschiedlichen
ZusammenhÃ¤ngen benutzt wird, ohne dass ein einheitliches BegriffsverstÃ¤ndnis
offensichtlich wÃ¤re. So findet der Begriff des Betriebsergebnisses im Bereich des
Sozialrechts Verwendung (z.B. in Â§Â 130 Abs. 1 Satz 3 Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes
Buch und in Â§ 4 Abs. 3 Verordnung zur DurchfÃ¼hrung des Â§ 82 des ZwÃ¶lfen
Buches Sozialgesetzbuch), aber auch in anderen Rechtsgebieten (z.B. in Â§ 202
Bewertungsgesetz, Â§ 87 Abs. 2 Bundeshaushaltsordnung oder Â§ 2
Landwirtschaftsgesetz). In der hÃ¶chstrichterlichen Rechtsprechung ist
demgegenÃ¼ber fÃ¼r die Auslegung eines Tarifvertrags eine Begriffsdefinition aus
der Betriebswirtschaftslehre zugrunde gelegt worden (BAG, Urteil vom 14. MÃ¤rz
2012 â�� 10 AZR 172/11 â��, juris).

Â 

(3) SchlieÃ�lich hat die Beklagte nach der Art eines â��Rosinenpickensâ�� sich
einen einzelnen Wert (â��Betriebsergebnisâ��) aus dem Businessplan des KlÃ¤gers
herausgegriffen, ohne zu begrÃ¼nden, warum sie andere darin aufgefÃ¼hrte
Werte, die ebenfalls Auskunft Ã¼ber den betriebswirtschaftlichen Erfolg des
KlÃ¤gers in seiner selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit geben kÃ¶nnten, unberÃ¼cksichtigt
gelassen hat. In diesem Zusammenhang hat die Beklagte im Ã�brigen auch auf die
Vergleichbarkeit des von ihr dem Businessplan oder Ã¤hnlichen Berechnungen des
Betroffenen entnommenen Wertes mit dem GrÃ¼ndungszuschuss zu achten. Da
der GrÃ¼ndungszuschuss gemÃ¤Ã� 3 Nr. 2 lit. a) Einkommenssteuergesetz
steuerfrei ist, darf die Beklagte ihn auch nur mit betriebswirtschaftlichen
Kennziffern vergleichen, die die Situation â��nach Steuernâ��, d.h. unter
BerÃ¼cksichtigung der einschlÃ¤gigen steuerrechtlichen Vorschriften, bewertet.

Â 

                            19 / 20

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/130.html
https://dejure.org/gesetze/BewG/202.html
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=10%20AZR%20172/11


 

d. Welchen Gesichtspunkt die Beklagte mit dem Hinweis auf ein
ExistenzgrÃ¼nderseminar, das der KlÃ¤ger 2012 besuchte, und die 2013
abgeschlossene Vereinbarung mit der IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg
in die AbwÃ¤gung einstellen wollte, erschlieÃ�t sich dem Senat nicht. Soweit sie
damit zum Ausdruck bringen wollte, der KlÃ¤ger habe sich schon vor lÃ¤ngerer Zeit
entschlossen oder zumindest erwogen, eine hauptberufliche selbstÃ¤ndige
TÃ¤tigkeit aufzunehmen, ist nicht erkennbar, warum dies einem
GrÃ¼ndungszuschuss entgegen stehen sollte. Dem Gesetz bzw. den
Gesetzesmaterialien sind keine Vorgaben zu entnehmen, dass schon das
â��Anstrebenâ�� einer selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit vor Beginn der
BeschÃ¤ftigungslosigkeit dem Anspruch auf einen GrÃ¼ndungszuschuss entgegen
stehen kÃ¶nnte.

Â 

4. Die Beklagte wird daher wegen des fehlerhaft ausgeÃ¼bten Ermessens Ã¼ber
den Anspruch des KlÃ¤gers auf einen GrÃ¼ndungzuschuss erneut entscheiden
mÃ¼ssen. Sie darf dabei nicht von der Rechtsauffassung des Senats abweichen,
d.h. sie muss zugrunde legen, dass die Anspruchsvoraussetzungen nach Â§ 93 Abs.
1 und 2 SGBÂ III gegeben sind, und sie ist bei der AusÃ¼bung von Ermessen an die
diesbezÃ¼glichen AusfÃ¼hrungen des Senats gebunden.

Â 

5. Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und entspricht dem Ausgang des
Rechtsstreits.

Â 

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil GrÃ¼nde hierfÃ¼r (Â§ 160 Abs. 2 SGG) nicht
vorliegen.

Erstellt am: 25.05.2022

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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